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Neue Wege des Wildtiermanagements in  
Baden-Württemberg

von Rudi Suchant 

Herausforderungen im  
Umgang mit Wildtieren

Folgende Beispiele zeigen die Kom-
plexität der Zusammenhänge im Um-
gang mit Wildtieren:
•• 	Schäden in der Landwirtschaft durch 
Schwarzwild; Schäden im Wald 
durch Reh- und Rotwild

•• 	über 20.000 registrierte Wildunfälle 
in Baden-Württemberg und bundes-
weit 700 täglich

•• 	Rückgang von Tierarten und deren 
ökologische  Bedeutung

•• 	Abnahme von Wildtierlebensräumen 
•• 	Zerschneidung von Wildtierlebens-
räumen 

•• 	zunehmende Inanspruchnahme 
bisher wenig gestörter Wildtier​- 
lebensräume beispielsweise  durch 
Windenergie und touristische Infra-
struktur

•• 	Störung von Wildtieren durch zuneh-
mende und wenig gelenkte natur-
touristische Aktivitäten

•• 	zunehmendes Bedürfnis der Erleb-
barkeit von Wildtieren

•• 	Zunahme von Wildtieren im Sied-
lungsraum

•• 	Rückkehr von Tierarten wie Wild-
katze, Luchs, Wolf, Biber und deren 
ökologische  Bedeutung 

•• 	Einwanderung und Vermehrung von 
Neozoen wie Waschbär oder Mar-
derhund.
Allein an dieser Aufzählung wird 

deutlich, dass der Umgang mit Wild-
tieren zu einer gesellschaftlichen 
Aufgabe geworden ist, die nicht al-
lein durch die Jagd bewältigt werden 
kann. Vielmehr ist eine Allianz von 
verschiedenen Akteurinnen und Ak-
teuren und Institutionen notwendig, 
die gemeinsam die komplexen He-
rausforderungen beim Umgang mit 
Wildtieren meistern. 

Hauptbestandteil des neuen 
Jagd- und Wildtiermanagement- 
Gesetzes (LJWmG) ist die Regu-
lierung der Jagd und Hege. Doch 
auch Verantwortlichkeiten für  
Themen des Grundeigentums, des 
Naturschutzes, des Tierschutzes, 
der Störung von Wildtieren und 
großräumiger Wanderachsen für 
Wildtiere sind integriert.  Deshalb 
wird künftig der Begriff „Wild-
tiermanagement“ verwendet, das 
wiederum auf der Basis wildtier-
ökologischer Erkenntnisse und 
eines abgesicherten Wildtiermoni-
torings erfolgen soll.

 
Abb. 1: Grünbrücke Kalkofen über die 
Bundesautobahn 98 bei Rheinfelden 
                                Foto: Martin Strein
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Die größten Herausforderungen ent-
stehen dadurch, dass auch gleichzeitig 
die Möglichkeiten und die Motivation 
zu jagen, Wildtiere sinnvoll zu nutzen 
(z. B. Fell, Fleisch) und Maßnahmen 
zum Schutz von Wildtieren zu etablie-
ren, langfristig in Kooperation erhalten 
oder entwickelt werden sollen. Dies ist 
nicht einfach, da sich die Einstellung 
zu Tieren und dem Töten von Tieren 
auch in einem Entwicklungsprozess 
befindet. In einer Zeit, in der vegeta-
rische und vegane Ernährung immer 
mehr Zuspruch  findet, wird der Ver-
zicht auf Fleisch auch mit Argumenten 
wie Massentierhaltung, Tiertransport, 
Futtermittelexzessen oder Medika-
mentengabe begründet. Beim Genuss 
von Wildfleisch sind alle diese Ne-
gativassoziationen zwar nicht ange-
bracht. Doch das Töten von Tieren 
wird zunehmend kritisch gesehen und 
kann nur noch durch „einen vernünfti-
gen Grund“ gerechtfertigt werden. Vor 
diesem Hintergrund wurde das Jagd-
gesetz Baden-Württembergs grund-
sätzlich überarbeitet und als LJWmG 
im November 2014 vom Landtag ver-
abschiedet.

Wildtiermanagement

Dieser zentrale Begriff des neuen 
Gesetzes umfasst alle Tätigkeits-
bereiche und Maßnahmen, die das 
Vorkommen, das Verhalten und die 
Populationsentwicklung von Wild- 
tieren beeinflussen. 

Die Steuerung des Wildtiermanage-
ments wird im Gesetz als eine öffentli-
che Aufgabe festgelegt. Ein so umfas-
sender Ansatz ist notwendig, weil es 
bei weitem nicht ausreicht, dass Wild-
tiere bejagt, geschont oder geschützt 
werden. Daher wurden die Inhalte 
des Gesetzes so aufgebaut, dass die 
oben genannten Herausforderungen 
im Umgang mit Wildtieren gemeistert 
werden können. 

Damit bekommt das Gesetz einen 
völlig neuen Ductus: Der Umgang mit 
Wildtieren umfasst das gesamte Wild-
tiermanagement und die Jagd und 
die Jagdausübungsberechtigten sind 

dabei wesentliche Akteurinnen und 
Akteure, die nach wie vor Tiere erle-
gen, aber auch mehr Verantwortung 
bei der Entwicklung, dem Schutz und 
Monitoring von Wildtieren und ihren 
Lebensräumen übertragen bekom-
men haben. Aber auch viele andere 
haben durch das Gesetz einen „Auf-
trag“ im Wildtiermanagement bekom-
men (Abb. 3).

Für die Umsetzung des Gesetzes 
müssen die konfliktbeladenen Ausein-
andersetzungen zwischen den ver-
schiedenen Interessengruppen verlas-
sen werden und einer gemeinsamen 
Verantwortung für Wildtiere weichen.

Was sind Wildtiere?

Der Begriff Wildtier steht für Tiere, 
die nicht zahm sind. Sie leben in der 
„Wildnis“ und sind im Gegensatz zu 
Haustieren nicht domestiziert. Der 
klar abgegrenzte Begriff „Wild“, der 
bisher alle dem Jagdrecht unterlie-
genden Wildtiere umfasste, hat sich 
in der öffentlichen Wahrnehmung als 
Synonym zum Begriff des Wildtiers 
entwickelt – nur Fachleuten ist der 
Unterschied zwischen den Begriffen 
„Wild“ und „Wildtier“ klar. Die nicht 
fachkundige Öffentlichkeit hat aber 
auch Wild und Jagd vereinfacht so 
wahrgenommen, dass Wildtiere in 
erster Linie bejagt werden. Dies auch 
deshalb, weil die bisherige Liste der 
jagdbaren Tierarten nicht nach ein-
heitlichen Kriterien erfolgt ist, und 
der Begriff „jagdbar“ mit „diese Tiere 
werden geschossen“ gleichgesetzt 
wurde. 

Diesbezüglich ist das neue Gesetz 
ein Quantensprung: Zum einen wer-
den klare Kriterien für die Auswahl 
von Wildtieren definiert, die dem Ge-
setz unterliegen. Wildtierarten, bei 
denen eine jagdliche Nutzung möglich 
ist, und/oder eine Regulation notwen-
dig ist, und/oder ein Wildtiermonito-
ring erforderlich ist,  unterliegen dem 
LJWmG. Zum anderen wird für jede 
dieser Tierarten festgelegt, ob sie 
dem Nutzungs-, Entwicklungs- oder 
Schutz-Management unterliegen:

Wild-Tier-Management

Wild-Tiere

Siedlung/Infrastruktur

Lebensraum

Biotopverbund

Räuber-Beute

Biodiversität

Nutzung
Regulation

Wildunfälle

Tourismus/
Störung

Monitoring

Normen 
Schutzgebiete

Land- und 
Waldwirt-
schaft

Jagd

Naturschutz

Gemeinden, 
Behörden

Raumplanung

Verkehr

Tourismus 

Mitwirkung

 
Abb. 3: Die Verantwortlichkeiten im 
Wildtiermanagement

 
Abb. 2: Wildunterführung aus Well-
stahl unter der Bundesstraße 463 bei  
Sigmaringen                Foto: Martin Strein



FVA-einblick 3/2015 5

•• Nutzungs-Management: Die Po-
pulationen dieser Arten müssen in 
ihrer Größe, Vitalität und Stabilität 
so gesichert sein, dass eine nach-
haltige jagdliche Nutzung möglich 
ist. Beispiel: Dachs, Fuchs, Scha-
lenwild, Blässhuhn. Oder es sind 
Arten, die mit jagdlichen Mitteln re-
guliert werden müssen, um andere 
Arten oder Rechtsgüter zu schüt-
zen. Beispiel: Waschbär, Wildka-
ninchen.

•• Entwicklungs-Management: Hier-
unter fallen Arten, die nicht in allen 
für sie geeigneten Lebensräumen 
vorkommen oder stark zurückge-
hen oder in ihrem Bestandes-Status 
Unklarheiten aufweisen oder einer 
besonderen Hege bedürfen. Bei-
spiel: Feldhase, Krickente, Wald-
schnepfe. 

•• Schutz-Management: Dem zusätz-
lichen Schutzstatus dieses Geset-
zes unterliegen Arten, die gefähr-
det sind, in geringen Beständen 
vorkommen und nach naturschutz-
rechtlichen Bestimmungen streng 
geschützt sind. Beispiel: Luchs, 
Wildkatze, Auerhuhn, Wanderfalke.
Auch die Logik der dynamischen 

Entwicklung von Wildtierpopulationen 
wurde berücksichtigt. Alle drei Jah-
re wird durch einen Wildtierbericht  
überprüft, welche Arten in welche Ma-
nagementgruppe aufzunehmen sind. 
Bei den streng geschützten Arten ist 
dabei Einvernehmen mit der obers-
ten Naturschutzbehörde herzustellen. 
Interessant wird dies beispielsweise 
beim Wolf: Aktuell ist er im Gesetz 
nicht aufgeführt, da er in Baden- 
Württemberg nicht vorkommt. Sobald 
er einwandert, müsste er im Wildtier-
bericht erscheinen und nach der Lo-
gik des Gesetzes in das Schutz-Ma-
nagement aufgenommen werden. Bei 
einer starken Vermehrung des Wolfes 
würde dies durch den Wildtierbericht 
erfasst werden und es müsste dann 
wieder überprüft werden, ob der Wolf 
in das Entwicklungs-Management 
aufgenommen wird. Für Letzteres 
sind die Hürden aber hoch, da das 
Einvernehmen mit der obersten Na-
turschutzbehörde hergestellt werden 

muss. Die bisherigen Artenlisten der 
Jagdgesetze werden damit endgültig 
Geschichte und folgen klaren Kri-
terien, die auf wildtierökologischen 
Grundlagen aufbauen.

Wildtierökologische  
Grundlagen

Die unverzichtbaren Grundlagen für 
ein umfassendes Wildtiermanagement 
sind im Gesetz definiert:
•• Wildtierökologische Kenntnisse, die 
allen Akteurinnen und Akteuren und 
nicht nur den Jagdausübungsberech-
tigten vermittelt werden.

•• Die Wildtierforschung, die sich an 
praktischen Fragestellungen orien-
tiert.

•• Fachkonzepte, die tierartenspezi-
fisch und naturraumbezogen unter 
Beteiligung aller Betroffenen revier-
übergreifend erstellt werden.

•• Wildtierökologische Beratung, die bei 
Fragen, Problemen und Konflikten 
herangezogen werden kann, sowie

•• das Wildtiermonitoring.

Wildtiermonitoring

Die dauerhafte Beobachtung und 
Erfassung der dem Gesetz unter-
liegenden Tierarten ist eine große 
Herausforderung, bei der Jagdaus-
übungsberechtigten eine besondere 
Verantwortung übertragen worden ist. 
Was sie in den über 6.000 Jagdrevieren 
bei ihren Pirschgängen und Ansitzen 
beobachten, soll künftig systematisch 
erfasst und ausgewertet werden. Damit 
soll eine neue Wissensbasis für For-
schungseinrichtungen, Jagd- und Na-
turschutzbehörden geschaffen werden, 
um Entscheidungen im Umgang mit 
Wildtieren besser treffen zu können. 
Nur wenn bekannt ist, wo welche Tier-
art vorkommt und wie sich ihr Bestand 
entwickelt, können die Nutzung, die Re-
gulation und der Schutz von Wildtieren 
sinnvoll gesteuert werden. Nur auf einer 
solchen Basis können die Betroffenen 
der Jagd, des Naturschutzes und der 
Landnutzung gemeinsam die oben ge-

 
Abb. 4: Gut getarntes Auerhuhn   
                                  Foto: Klaus Echle
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nannten Herausforderungen meistern. 
Dabei unterliegen Wildtierbestände 
in ihrem Vorkommen und in ihrer Ent-
wicklung einer Dynamik, die aufgrund 
der Veränderungen der Landnutzung, 
der Nährstoffbedingungen und des Kli-
mas fortlaufend berücksichtigt werden 
muss. Der Berücksichtigung dieser Dy-
namik dient der Wildtierbericht.

Wildtierbericht

Der alle drei Jahre zu erstellende 
Wildtierbericht ist die Quintessenz des 
Monitorings und die durch wildtier-
ökologische Forschung begründete 
Basis für die Erreichung der Geset-
zesziele (Erhaltung/Weiterentwicklung 
der Jagd, gesunde und stabile Wild-
tierpopulationen, Schutz bedrohter 
Wildtierarten, Kooperationen im Sinne 
Wildtiermanagement, Vermeidung von 
Wildschäden, Tierschutz, wildtieröko-
logische Kenntnisse). Diese hochge-
steckten Ziele lassen sich nur durch 
die Kooperation der genannten Akteu-
rinnen und Akteure und Institutionen 
sowie die auch im Gesetz verankerte 
Fachberatung erreichen. Insbesondere 
im Bereich des Wildtiermonitorings sind 
für die Fachberatung die Wildtierbeauf-
tragten unentbehrlich, die ebenfalls im 
Gesetz aufgeführt sind.

Wildtierbeauftragte (WTB)

Die FVA arbeitet seit zehn Jahren 
erfolgreich mit den auf Landkreisebe-
ne organisierten WTB zusammen. Die 
WTB sind bisher die lokalen und durch 
Schulungen qualifizierten Ansprech-
personen für das Monitoring von Auer-
huhn, Wildkatze, Luchs und Wolf. Die 
Jägerinnen und Jäger sind die Augen 
und Ohren der Wildtierbeauftragten 
– die WTB werden damit künftig eine 
zentrale Rolle beim Wildtiermonitoring 
aller Wildtierarten des Gesetzes ein-
nehmen. Ein wichtiger Teilaspekt des 
Monitorings bezieht sich auch auf den 
Biotop- und Populationsverbund, der 
im Gesetz durch den Generalwildwe-
geplan abgebildet ist.

Generalwildwegeplan (GWP)

Bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen ist die Berücksichti-
gung der GWP gesetzlich verankert. 
Damit ist eine Grundlage für die Er-
haltung oder Wiederherstellung eines 
großräumigen Biotopverbundes ge-
schaffen, der auch für zahlreiche dem 
Gesetz unterliegende Tierarten von 
großer Bedeutung ist, insbesondere 
in den stark durch Verkehrswege und 
Siedlungen zerstückelten Landesteilen. 
Hervorzuheben ist auch die Regelung, 
dass in einem Umfeld von 250 Me-
tern um Querungshilfen, insbesondere 
Grünbrücken, die Jagdausübung unter-
sagt ist. Damit ist ein weiterer zentra-
ler Gesetzesinhalt angesprochen: die 
Ruhe für Wildtiere. 

Ruhe für Wildtiere

Wildtiere sind bekanntlich störungs-
empfindlich. Dennoch nimmt der touris-
tische Druck auf bisher wenig gestörte 
Wildtierlebensräume zu. Tag und Nacht 
wird auf unterschiedlichste Weise in den 
Wohn- und Schlafzimmern der Wildtiere 
gelaufen, geogecacht und gefahren. Da-
her ist das Instrument der Wildruhege-
biete sehr sinnvoll und dort umzusetzen, 
wo der touristische Druck überhand-
nimmt. Das Wildtier  verbindet mit dem 
Menschen vor allem die Jagd. Daher ist 
es folgerichtig, dass in den Wildruhege-
bieten auch die Jagd räumlich und/oder 
zeitlich eingeschränkt werden kann. 
Das Ziel, allen Wildtieren zumindest für 
einen Teil des Jahres jagdliche Ruhe 
einzuräumen, wird mit der allgemeinen 
Schonzeit verfolgt, die mit Ausnahmen 
für die Schwarzwildbejagung im März 
und April besteht. Aus rein wildtieröko-
logischer Sicht hätte diese Zeit deutlich 
länger, den gesamten Winter einschlie-
ßen und mit weniger Ausnahmen ver-
sehen sein müssen. Als wichtig wird 
aber dieser erste Schritt in die Richtung 
„Ruhe für Wildtiere“ dennoch angese-
hen. Im Übrigen  dürfen die Jägerinnen 
und Jäger ihre persönliche Jagdzeit 
auch verkürzen.  Management-Kon-
zepte mit kürzeren Jagdzeiten können 

 
Abb. 5: Wildtierbeauftragte  
                                  Foto: Klaus Echle
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und sollten in Teilregionen realisiert 
werden. Denn Wildtiere brauchen für 
das Überleben des Winters vor allem 
drei Dinge: 1. Ruhe, 2. Ruhe, 3. Ruhe. 
Haben sie diese Ruhe aufgrund unter-
schiedlichster Störungen nicht, verbrau-
chen sie viel Energie. Energieverbrauch 
erhöht vor allem den Nahrungsbedarf – 
also Fütterung?

Fütterung

Das Thema Fütterung wird nur mit 
drei zentralen Zusammenhängen be-
leuchtet:

Unterscheidung  
Wildtierökologie und Ethik

Wildtierökologisch ist Fütterung weder 
sinnvoll noch notwendig. Wildtierpopula-
tionen passen sich unter anderem durch 
die winterlichen Sterbeprozesse, bei de-
nen schwache Tiere eingehen, den vor-
handenen Lebensraumbedingungen an. 
Ethisch gibt es völlig unterschiedliche 
Ansätze und Meinungen: Zum Beispiel 
darf der Mensch Tiere im Winter nicht 
verhungern lassen, weil dies ein grausa-
mer Tod sei. Er trägt eine Mitschuld da-
für, dass Wildtieren im Winter keine na-
türliche Nahrung zur Verfügung steht. Er  
stört ihre eigentliche Winterruhe immer 
wieder. Dies müsste aber aus ethischer 
Sicht dann auf alle Tierarten übertragen 
werden.

Unterscheidung Einzeltier und 
Wildbestand

Einzelne Wildtiere können in harten 
Wintern eingehen, ganze Wildbestände 
nicht. Die Selektion durch Winter führt 
zwar zu weniger Tieren, aber die Über-
lebenden sind die Vitaleren und Stärke-
ren. Der Wildbestand wird aus wildtier-
ökologischer Sicht gesünder. Ethisch 
dagegen kann auch das Zulassen des 
Sterbens eines Einzeltieres als verwerf-
lich angesehen werden.

Unterscheidung Begründung 
und Wirkung von Fütterung

Obwohl es nur eine ethische und 
keine wildtierökologische Begründung 
für Fütterung gibt, müssen bei der Ein-

schätzung der Wirkungen von Fütte-
rung nicht nur ethische, sondern auch 
zahlreiche andere Aspekte betrachtet 
werden. Die ethische Wirkung ist, dass 
einzelne Wildtiere vor dem Hungertod 
bewahrt werden. Weitere wildtieröko-
logisch bedeutsamen Wirkungen kön-
nen aber auch sein: Wanderbewegun-
gen von Wildtieren werden verhindert, 
Wildkonzentrationen gefördert; gege-
benenfalls werden in ein Jagdrevier 
Wildtiere aus den anderen Jagdrevie-
ren gelockt; Wildschäden können ge-
mindert, aber auch verstärkt werden; 
Wildkrankheiten werden leichter über-
tragen.

Das im Gesetz enthaltene Fütte-
rungsverbot ist mit Ausnahmen so ge-
regelt, dass alle diese Aspekte differen-
ziert berücksichtigt werden. Vereinfacht 
heißt das: Es darf auch in Zukunft ge-
füttert werden, aber nur dann, wenn 
großräumige Fütterungskonzeptionen 
erstellt werden, die alle genannten Be-
gründungen und Wirkungen berück-
sichtigen. Da sich diese nur auf den 
Lebensraum von Wildtierpopulationen 
beziehen können und daher nur groß-
räumig zu realisieren sind, fordert das 
Gesetz eine Mindestfläche (> 2500 ha) 
und fachlich fundierte, revierüber- 
greifende Konzepte. In solche Kon-
zepte muss auch die Thematik von 
Wildschäden integriert werden.  

Wildschäden

Hervorzuheben sind für diesen The-
menkomplex einige zentrale Regelungen:
•• Der Ausgleich von Schäden in Mais-
kulturen ist neu geregelt. Die geschä-
digten Personen können nur 80% des 
Wildschadens gegenüber der Jagd-
genossenschaft geltend machen. 
Hier wird eine Mitverantwortung der 
Geschädigten angenommen. Nur 
wenn diese nachweisen, die zumut-
baren Maßnahmen zur Abwehr von 
Wildschäden unternommen zu ha-
ben, kann der ganze Wildschaden 
ersetzt werden.

•• Die Anmeldung der Schäden im Wald 
muss nur noch einmal jährlich erfol-
gen (bisher Frühjahr und Herbst). 

•• Das im 3-Jahres-Turnus zu erstel-
lende Forstliche Gutachten zur Ein-
schätzung der Verbissbelastung im 
Hinblick auf die Gefährdung wald-
baulicher Ziele bekommt dadurch 
eine größere Bedeutung, dass der 
behördliche Abschussplan für Reh-
wild abgeschafft ist. Da der Abschuss 
künftig über eine Zielvereinbarung 
der Vertragsparteien (Waldeigentum, 
Jagdgenossenschaft, Jagdpacht) ge-
regelt wird, sind die Einschätzungen 
des Forstlichen Gutachtens noch 
wichtiger. Auch der Begriff der Haupt-
holzart wird juristisch klar definiert.

 
Abb. 6: Luchs                                                                     Foto: Micha Herdtfelder



FVA-einblick 3/20158

Der vernünftige Grund für 
das Töten von Wildtieren

Grundsätzlich gilt, dass bei der 
Jagdausübung tierschutzgerecht ge-
handelt wird und Wildtiere nur mit 
vernünftigem Grund getötet werden 
dürfen. Im Speziellen wurde in einigen 
Bereichen durch sachliche Gebote und 
Beschränkungen die Jagdausübung 
auch im Interesse des Tierschutzes 
geregelt. So sind Totfangfallen und 
der Schuss in Vogelgruppen verboten, 
Ausnahmen zu diesen Verboten sind 
möglich. Bei der Teilnahme an Bewe-
gungsjagden und bei Schrotschuss auf 
Vögel ist die Übung der Schießfertigkeit 
erforderlich. Die Jagd mit Hunden im 
Naturbau ist eingeschränkt. Wildernde 
Hunde dürfen nur nach Genehmigung 
durch die Ortspolizeibehörde geschos-
sen werden. Der Abschuss von streu-
nenden Hauskatzen ist verboten, außer 
in Schutzgebieten, wenn die zuständi-
ge Behörde dies genehmigt hat. Damit 
wird deutlich, dass Jagdpraktiken neu 
geregelt sind, die bisher auf ein Unver-
ständnis in der breiten Öffentlichkeit 
gestoßen sind, da ein „vernünftiger“ 
Grund für das Töten einer streunenden 
Hauskatze oder eines wildernden Hun-
des nicht gesehen wird. In einer Gesell-
schaft, in der sechs Millionen Hunde 
und elf Millionen Hauskatzen registriert 
sind (die Angaben beziehen sich auf 
Deutschland), erstaunt es nicht, dass 
das Töten dieser Tiere besonders kri-
tisch gesehen wird.

Zusammenfassung

Das LJWmG bietet eine gute Grund-
lage, um die komplexen und zunehmen-
den Herausforderungen im Umgang 
mit Wildtieren zu meistern. Entschei-
dend für den Erfolg in der Umsetzung 
des Gesetzes wird es sein, dass die 
einzelnen Wildtierarten nicht weiterhin 
für die jeweiligen Interessen instrumen-
talisiert werden, sondern jagdrevierü-
bergreifende Allianzen der Akteurinnen 
und Akteure und Institutionen gebildet 
werden, die den Umgang mit Wildtie-
ren steuern. Dabei sollte die jeweilige 

Tierart im gemeinsamen Fokus stehen 
und nicht die Frage nach einem alleini-
gen jagd- oder naturschutzrechtlichen 
Zuständigkeitsanspruch. Nur wenn 
Grundeigentum, Naturschutz und Jagd 
sowie die übrige Landnutzung an groß-
räumigen Konzepten für den Umgang 
mit Wildtieren zusammenarbeiten, kön-
nen die künftigen Herausforderungen 
gemeistert werden. Solche Konzepte 
können nur wissensbasiert erstellt wer-
den. Hierfür braucht es wildtierökolo-
gische Kenntnisse beziehungsweise 
Forschung und ein qualitativ ausrei-
chendes Wildtiermonitoring. Nicht zu-
letzt zielt das Gesetz auch darauf ab, 
dass Wildtiere wieder stärker in das 
Bewusstsein der Gesellschaft gelan-
gen. Auch hierbei sind wildtierökolo-
gische Grundlagen und ihr Transfer 
unentbehrlich. Denn die Gefahr ist 
groß, dass Wildtiere nur dahingehend 
wahrgenommen werden, ob sie Schä-
den verursachen oder in ihrem Bestand 
bedroht sind oder dem Menschen ge-
fährlich werden können. Eine solche 
Reduzierung auf nur einen Aspekt ist 
meist interessengesteuert, verfälscht 
die Wahrnehmung von Wildtieren und 
geht am notwendigen Wildtiermanage-
ment vorbei. Erst die Zusammenschau 
aller menschlichen Interessen und aller 
Charakteristika des jeweiligen Wildtiers 
führt zu einer realistischen Sicht, die 
auch die Erlebbarkeit von und den Um-
gang mit Wildtieren prägen sollte. 

Dr. Rudi Suchant 
FVA, Abt. Wald und Gesellschaft 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 09 
rudi.suchant@forst.bwl.de

 
Abb. 7: Hirschkühe    
                             Foto: Erich Marek
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Neues vom Generalwildwegeplan
von Martin Strein

Novellierungen von JWMG 
und NatSchG

Die Berücksichtigung des GWP im 
novellierten Jagd- und Wildtierma-
nagementgesetz und im Landesna-
turschutzgesetz löst die bisherigen 
Kabinettsbeschlüsse zum Fachplan 
Biotopverbund sowie zum GWP aus 
den Jahren 2012 bzw. 2010 ab. Mit 
der Aufnahme des GWP in die beiden 
in 2015 in Kraft getretenen Gesetze 
wurde eine wichtige Voraussetzung 
für eine deutlich sichtbarere Verbind-
lichkeit des Biotopverbunds geschaf-
fen. Alle öffentlichen Verwaltungen 
haben demnach bei ihren Planungen 
und Maßnahmen den Biotopverbund 
einschließlich des GWP gesetzlich zu 
berücksichtigen. Die insgesamt stark 
modernisierten und innovativ ausgefal-
lenen Gesetze unterstützen auch da-
durch die im Juli 2013 verabschiedete 
ambitionierte Landesnaturschutzstra-
tegie zum Erhalt und zur Entwicklung 
der Biodiversität. Ein Wehrmutstropfen 
bleibt dabei, dass aus fachlicher Sicht 
ein wirkungsvoller rechtlicher Schutz 
der für den Biotopverbund unbedingt 

erforderlichen Flächen vor Eingriffen 
noch nicht ausreichend verankert wer-
den konnte. Bei jedem raumwirksamen 
Eingriff sind daher weiterhin aufwändi-
ge Einzelfallprüfungen im Rahmen der 
Abwägungssystematik erforderlich. Ob 
sich dabei eine vorrangige Gewichtung 
des Biotopverbunds gegenüber irrever-
siblen Funktionsbeeinträchtigungen im-
mer durchsetzen lassen können, muss 
abgewartet werden, vor allem weil 
zahlreiche Genehmigungsverfahren 
immer noch stark an rein artenschutz-
rechtlichen Bewertungen residenter 
Arten am oder nahe um den Eingriffs-
ort orientiert werden. Eine komplexe 
ökologische Landschaftsfunktion wie 
der Biotopverbund  kann mit dieser 
gängigen Planungspraxis jedoch nicht 
zufriedenstellend bewertet werden, da 
im Untersuchungsgebiet nicht vorge-
fundene Arten in der Regel unberück-
sichtigt bleiben. Hingegen ist es erfor-
derlich, dass die Voraussetzungen für 
einen funktionalen Biotopverbund, der 
immer ein Populationsverbund ist, be-
reits vor dem Eintreffen dispergieren-
der Individuen/Arten geschaffen und 
vorgehalten werden. Außerdem ist es 

Fünf Jahre nach den ersten Kabi-
nettsbeschlüssen blickt der ökolo-
gische Fachplan zum großräumi-
gen Verbund der Waldlebensräume 
und Großsäugerpopulationen in 
Baden-Württemberg dieses Jahr 
auf mehrere neue Entwicklungen, 
die im Folgenden in ihrer Bedeu-
tung für die weitere Umsetzung 
des Generalwildwegeplans (GWP) 
vorgestellt werden: die Novellie-
rung des Jagd- und Wildtierma-
nagementgesetzes (JWMG) sowie 
des Landesnaturschutzgesetzes  
(NatSchG),  die Umsetzung des 
Bundesprogramms Wiedervernet-
zung und die aktuelle Entwicklung 
der Landeskonzeption Wieder-
vernetzung, der Start des Modell-
projektes Biotopverbund Mark-
gräflerland und schließlich die 
Bereitstellung von Fachinformati-
onen zum GWP im InfoGis.

 
Abb. 1: Hier entsteht die Grünüberführung über die ICE Neubaustrecke 
Stuttgart-München und die sechsstreifig ausgebaute Bundesautobahn 8 – 
einer von zwölf priorisierten Abschnitten im Bundesprogramm Wiedervernet-
zung                                                                             Foto: Martin Strein
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erforderlich, dass durch den Eingriff 
abzuleitende Wiedervernetzungsmaß-
nahmen funktional nicht nur an we-
nigen wertgebenden Einzelarten des 
Eingriffsgebiets, sondern mindestens 
an regional zu erwartenden Artenkol-
lektiven der angetroffenen Lebensräu-
me und ihrer Ausprägungen ausgerich-
tet werden sollten.

Im Jagd- und Wildtiermanagement-
gesetz ist zudem nun auch eine Jagdru-
he um Querungshilfen im Umkreis von 
250 m geregelt. Die Beruhigung der 
Querungshilfen und ihres Umfeldes 
ist eine elementare Voraussetzung für 
die Annahme durch störungssensible 
Arten, da Querungshilfen immer alter-
nativlose und beengte Zwangswechsel 
im Lebensraumsystem der Tiere bil-
den. Mit dieser Regelung wurde auch 
einem Positionspapier des Deutschen 
Jagdschutzverbands (DJV) aus dem 
Jahr 2006 Rechnung getragen, das da-
mals schon im Rahmen einer freiwilli-
gen Selbstbeschränkung der Jagenden 
für eine Jagdruhe in einem Umkreis 
von 300 m plädierte. Die Beruhigung 
der Querungshilfen sollte nicht nur auf 
jagdliche Aktivitäten beschränkt blei-
ben, sondern Schritt für Schritt alle For-
men menschlicher Aktivitäten erfassen. 
Sofern noch Wirtschaftswege auf den 
Querungshilfen mitüberführt werden, 
betrifft dies auch jeglichen Verkehr. Ide-
alerweise sollten die Wirtschaftswege 
verlegt und zurückgebaut werden.

Bundesprogramm  
Wiedervernetzung

Besonders erfreulich in Bezug auf die 
Umsetzung des GWP ist das vor allem 
dieses Jahr mit viel Elan vorangetrie-
bene Bundesprogramm Wiedervernet-
zung, das Maßnahmen an zwölf prio-
ritären Wiedervernetzungsabschnitten 
im überregionalen Straßennetz in Ba-
den-Württemberg vorsieht und feder-
führend vom Ministerium für Verkehr 
und Infrastruktur Baden-Württemberg 
(MVI) umgesetzt wird. Die Fachstelle 
zur Umsetzung des Generalwildwege-
plans an der FVA ist von der konkreten 
Lagebestimmung bis hin zur Maßnah-

 
Abb. 2: Eine klassische Kompen-
sationsmaßnahme zur Entschnei-
dung und Beruhigung wertvoller 
Waldbereiche ist die Entsiegelung 
und der Rückbau von Wirtschafts-
wegen wie hier im Stadtwald von 
Tübingen im Bereich eines Wild-
tierkorridors. Im hinteren Teil des 
Bildes ist der Weg bereits vor län-
gerer Zeit zurückgebaut worden 
und wird wieder vom Wald erobert.  
                      Foto: Carolin Greiner

mendimensionierung und –gestaltung 
fachlich begleitend und koordinierend 
an der Realisierung beteiligt. Bemer-
kenswert ist, dass im Rahmen dieses 
Programms Querungshilfen an existie-
renden Straßen aufgrund ökologischer 
Erfordernisse mit Maßnahmen zur Wie-
dervernetzung nachgerüstet werden. 
Meist handelt es sich dabei um Grün-
brücken mit einer nutzbaren Breite von 
mindestens 50 m. Dieses Programm ist 
ein Novum, da es sich dabei um eine 
freiwillige Leistung der Straßenbauver-
waltung an bereits planrechtlich gesi-
cherten und ausgeführten Eingriffen 
(Straßen) handelt. Von den zwölf Priori-
täten sind bereits acht in Planung bzw. 
schon konkret im Bau, wie beispiels-
weise die Grünbrücke Imberg nahe 
Temmenhausen über die sechsstreifige 
Ausbaustrecke der A 8 auf der Schwä-
bischen Alb. Durch eine umsichtige und 
frühzeitige Abstimmung konnte hier 
erreicht werden, dass diese Querungs-
hilfe unmittelbar neben einem Bahn-
tunnel der trassenparallel geführten 
ICE-Neubaustrecke Stuttgart-München 
zu liegen kommt, so dass aus Sicht der 
Tiere eine Grünüberführung wie „aus 
einem Guss“ entsteht. So entsteht eine 
Überbrückung von über 100 m, wo-
durch zukünftig zahlreiche Wald- und 
Wildtierarten zwei wirksame Vollbar-
rieren (Autobahn/ICE-Hochleistungs-
strecke) sicher überwinden können. 
Auch das hier vor Ort bisher durch die 
A 8 zerschnittene FFH-Gebiet Alb um 
Nellingen/ Merklingen mit geophyten-
reichen Waldmeister-Buchenwäldern 
kann dadurch funktional wieder „zu-
sammenwachsen“. Davon profitieren 
neben Tierarten auch viele Pflanzenar-
ten zum Beispiel durch Vektortransport. 
Dabei breiten sich Arten (Kleintiere und 
Pflanzen) durch Transport mit Hilfe an-
derer Arten aus (Nutzung als „Taxi“), so 
beispielsweise das geschützte Grüne 
Besenmoos, dessen Sporen in unseren 
Breiten steril sind und es sich deshalb 
nur vegetativ über abgebrochene Blatt-
spitzen ausbreiten kann. Diese können 
wiederum auch von Tieren über größe-
re Distanzen verfrachtet werden. 

Vergleichbare gemeinsame techni-
sche Wiedervernetzungslösungen Au-
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tobahn/ ICE-Hochleistungsstrecke sind 
auch im südlichen Mooswald bei Frei-
burg und nördlich von Riegel entlang 
der A 5 auf Korridoren des GWP im 
Rahmen des Bundesprogramms vor-
gesehen. Von solchen Querungshilfen 
ist auch die Forstverwaltung als Akteu-
rin in verschiedenen Zuständigkeiten 
unmittelbar betroffen. So sind oft ver-
schiedene waldbauliche Maßnahmen 
bzw. Nutzungsanpassungen im Um-
feld der Querungshilfen erforderlich. 
Erst eine funktionale Anbindung an die 
umgebenden Lebensräume und deren 
Artvorkommen ermöglicht eine hohe 
ökologische Wirksamkeit der Baumaß-
nahmen. Hier bietet es sich beispiels-
weise in Abhängigkeit der örtlichen 
Voraussetzungen an, einzelne oder 
mehrere Bausteine der Waldnatur-
schutzstrategie in einem kleinräumigen 
Mosaik im Bereich der zuführenden 
Korridore konzentriert umzusetzen, 
um die Struktur- und Artenvielfalt zu 
fördern. Ebenso können weitere Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen oft 
sinnvoll einbezogen werden, um statt 
als isolierte Einzelmaßnahmen im Zu-
sammenspiel mit der Funktion des 
Wildtierkorridors und der  Wiederver-
netzungsbauwerke eine synergetisch 
höhere ökologische Wirkung zu entfal-
ten. 

Landeskonzept  
Wiedervernetzung

Im engen Zusammenhang mit dem 
Bundesprogramm Wiedervernetzung 
steht das ebenfalls in diesem Jahr vom 
MVI entwickelte Landeskonzept Wie-
dervernetzung, zu dem die FVA fachlich 
wesentliche Bausteine beigetragen hat. 
Dabei wurden im ersten Schritt landes-
weit weitere 25 Straßenabschnitte für 
die Wiedervernetzung priorisiert. Zehn 
davon entfallen auf Ausbreitungsach-
sen des GWP, 15 auf den Offenland-
Verbund. Zu den 25 priorisierten Ab-
schnitten sind informative Steckbriefe 
sowie jeweils Karten erstellt worden. 
Darüber hinaus sind nochmals 100 
weitere Straßenabschnitte mit hoher 
Relevanz für den großräumigen ökolo-

gischen Verbund für das Offenland (50) 
und den GWP (50), jedoch ohne eine 
priorisierende Reihenfolge, analysiert 
und ausgewählt worden. Alle Informa-
tionen hierzu können unter www.mvi.
baden-wuerttemberg.de/wiedervernet-
zung oder in „Natur und Landschaft“ 
(Ausgabe 8/15) nachgelesen werden. 
Auch im Vorgriff auf die Realisierung 
der eigentlichen Baumaßnahmen an 
den Straßen kann es häufig erforderlich 
sein, unter anderem mit waldbaulichen/ 
forstlichen Maßnahmen das zukünftige 
Umfeld bzw. die Anbindung der Que-
rungshilfen ökologisch aufzuwerten 
oder überhaupt erst herzustellen. So 
kann gewährleistet werden, dass auch 
anspruchsvollere und weniger mobile 
Waldarten verschiedener Anspruchsty-
pen das Umfeld der später angelegten 
Querungshilfen bereits erreicht haben 
und diese zeitnah mit der Fertigstel-
lung der Baumaßnahmen nutzen kön-
nen, ohne dass womöglich noch viele 
weitere Jahre für die Anbindung des 
Hinterlandes vergehen. Auch viele der 
für das Offenland priorisierten Maßnah-
menabschnitte können beispielswei-
se für die mobileren und weniger an-
spruchsvollen Wald- bzw. Wildtierarten 
zur Entschneidung der Lebensräume 
im Sinne einer Restdurchlässigkeit der 

Landschaft beitragen. Daher sollten 
diese Abschnitte nicht von vorn herein 
als irrelevant durch die Forstverwaltung 
oder Wildtierbeauftragten unbeachtet 
bleiben, sondern im jeweiligen Einzel-
fall in enger Abstimmung mit den Pla-
nungsverantwortlichen und weiteren 
Akteurinnen und Akteuren hinsichtlich 
ergänzender Maßnahmen geprüft wer-
den.

Modellprojekt Biotopverbund 
Markgräflerland

Nach mehreren Jahren Vorbereitung 
ist nun schließlich dieses Jahr das lan-
desweite MOdellprojekt BIotopverbund 
MarkgräflerLand, kurz MOBIL, auf den 
Weg gebracht worden. Trägerinnen sind 
gemeinsam die Naturschutzverwaltung 
des Regierungspräsidiums Freiburg 
und die FVA; ForstBW beteiligt sich 
als  offizieller Partner. In dem zunächst 
auf fünf Jahre ausgelegten Pilotprojekt 
soll eine kohärente, wissenschaftlich 
belastbare Biotopverbundplanung in 
einem Gradienten von Wald bis Offen-
land als räumlich konkrete Konzeption 
mit den dafür erforderlichen Wiederver-
netzungsmaßnahmen entwickelt wer-
den. Einzelne Maßnahmen werden ex-

 
Abb. 3: In enger Zusammenarbeit mit dem Wildtierbeauftragten Jürgen 
Schneider von Tübingen wird eine Unterführung an der Bundesstraße 
27 im Verlauf eines Wildtierkorridors aufgewertet. Zuvor war entlang der 
Bundesstraße ein Wildschutzzaun errichtet worden. Befestigte Oberflä-
chen wurden im Bauwerk entsiegelt, mit Erdsubstrat aufgefüllt und darauf 
Baumstämme als Versteck und Leitstruktur eingebracht. Erste Querungen 
von Rehen und Wildschweinen konnten mittels Sandbett schon dokumen-
tiert werden, aber die Unterquerung soll damit auch für anspruchsvollere 
Kleintiere attraktiver werden.                                     Foto: Carolin Greiner      
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emplarisch umgesetzt, der Großteil soll 
aber als „Angebot“ an Kommunen und 
private/betriebliche Eingreifende ver-
standen werden, die im Laufe der Zeit 
die zuvor abgestimmte Gesamtkonzep-
tion beispiesweise durch Kompensati-
on bzw. Ökokonto oder forstrechtlichen 
Ausgleich vollständig umsetzen. Dabei 
soll selbstverständlich auf einen zeit-
lich sinnvoll aufeinander abgestimmten 
Umsetzungsplan der Einzelmaßnah-
men geachtet werden. Im Rahmen des 
Projektes wird auch in Ergänzung zu 
bereits ausgewiesenen Wildtierkorrido-
ren des GWP versucht, zusätzlich nur 
noch rudimentär vorhandene Lebens-
raumkorridore zwischen Rheinauewäl-
dern und dem Schwarzwald zu sanie-
ren bzw. neu zu entwickeln, so dass die 
Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung 
bzw. eines (Meta-)Populationsverbun-
des zwischen den schmalen Wald-
bändern entlang des Rheins und dem 
Schwarzwald signifikant erhöht wird. 
Eine erste naturschutzrelevante Zielart 
dafür ist die Wildkatze, deren Verbrei-
tung aktuell auf die rheinbegleitenden 
Wälder beschränkt ist.  Die Wildkatzen-
population befindet sich derzeit noch in 
einem ungünstigen Erhaltungszustand, 
womit zumindest regional ein hohes 
Aussterberisiko verbunden ist. Eine 
weitere Herausforderung, aber gleich-
zeitig auch Chance, ist die Planung 
zum 3./4. Gleis der Rheintalbahn. Die-
ser größte Eingriff in diesen Raum ver-
ursacht zukünftig zentral im Projektge-
biet im ungünstigen Nord-Süd-Verlauf 
eine hohe Lebensraumzerschneidung, 
vergleichbar der bereits vorhandenen 
A 5. Die Biotobverbundplanung für das 
Markgräflerland soll daher eng mit den 
Planungen der Bahn in Bezug auf die 
Einrichtung von Querungshilfen abge-
stimmt werden und anfallende Kom-
pensationsmaßnahmen zur Entwick-
lung des Korridors genutzt werden. 
Dafür wird auch die Verfügbarkeit von 
Flächen für den Biotopverbund ein ent-
scheidender Punkt sein, welche in der 
Region hauptsächlich durch intensive 
Landwirtschaft (unter anderem mit Be-
wässerung) in Anspruch genommen 
werden. Daher kann dieses Projekt nur 
erfolgreich sein, wenn alle betroffenen 

Gruppierungen und Nutzenden einbe-
zogen sowie die Gemeindeverwaltun-
gen entsprechend sensibilisiert und 
aktiv daran beteiligt werden.

Fachinformationen zum 
GWP in InfoGis

 Seit einigen Monaten sind Fach-
informationen zum GWP über das 
Fokus-Modul abrufbar. Insgesamt 
sind sechs verschiedene Themen mit 
Legende verfügbar. Erläuterungen 
können in der letzten Betreuungsinfor-
mation zum FOKUS 2000 Modul „56 
Neuerungen in Infogis.pdf“ entnom-
men werden. Zum GWP gelangt man 
in Fokus über den Themennavigator 
und dann über die Forstlichen Stan-
dardthemen/Einzelthema. 

Umsetzung des GWP als 
Querschnittsaufgabe

Bei allen Aktivitäten zur Umsetzung 
und Weiterentwicklung des GWP wird 
die Bedeutung als Querschnittsaufgabe 
immer deutlicher. Für die nachhaltige 
und funktionale Umsetzung einer einzi-
gen größeren Wiedervernetzungsmaß-
nahme sind zahlreiche verschiedene 
Fachbehörden sowie administrative 
Ebenen erforderlich und oft vergehen 
bis zur eigentlichen Realisierung viele 
Jahre. Hier nimmt die Fachstelle zur Um-
setzung des GWP an der FVA wichtige 
Aufgaben bei der Koordinierung und Be-
ratung verschiedener Akteurinnen und 
Akteure als auch der Berücksichtigung 
fachlicher Anforderungen wahr. Der Auf-
wand hierfür wird oft unterschätzt, aber 
es zeigt sich immer wieder, dass dies 
eine wesentliche Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Wiedervernetzung ist. 

Martin Strein 
FVA, Abt. Wald und Gesellschaft 
Tel.: (07 61) 40 18 - 1 17 
martin.strein@forst.bwl.de

 
Abb. 4: Die Gebietskulisse des 
Projektgebietes Biotopverbund 
im Markgräflerland (MOBIL) mit 
Wildtierkorridoren des General-
wildwegeplans und ergänzenden 
regionalen Lebensraumkorridoren. 
	      Grafik: Christoph Mozer
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Fichte im Klimawandel  – Was tun?
von Ulrich Kohnle

Jedenfalls ist für Baden-Württem-
berg belegbar, dass sich der Klima-
wandel im letzten Jahrhundert  be-
schleunigt hat. Zwar schwankt die 
Witterung nach wie vor erheblich von 
Jahr zu Jahr. Im Durchschnitt zeigt 
sich jedoch seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts ein deutlich ansteigender 
Temperaturtrend, der sich seit den 
1980er Jahren markant verschärft 
hat. Bei den Niederschlägen sind die 
Veränderungen dagegen geringer. 
Sie sind in der Jahressumme etwa 
gleich geblieben; die Dauer (som-
merlicher) Trockenperioden hat aller-
dings tendenziell zugenommen. 

Baumarten-Eignungskarten 
zeigen das Anbaurisiko

Für Pflanzen haben steigende 
Temperaturen bei konstanten bis 
leicht rückläufigen Niederschlägen 
folgende Konsequenz: Die Verhält-
nisse bei der Wasserversorgung sind 
stärker angespannt. Der springende 
Punkt bei der Frage, ob und wie lan-

ge sich diese Entwicklung in Zukunft 
fortsetzt, ist: Das lässt sich aufgrund 
der vielfältigen Wirkungsbeziehun-
gen und Einflussgrößen nicht sicher 
vorhersagen. Denn frei nach einem 
gerne Kurt Tucholsky zugeschriebe-
nen Zitat gilt grundsätzlich: „Progno-
sen sind schwierig - vor allem wenn 
sie die Zukunft betreffen“. Trotz die-
ser veritablen Unsicherheiten gibt es 
aber ganz brauchbare Versuche ab-
zuschätzen, wie sich der Klimawan-
del auf die Anbaufähigkeit der Fichte 
in Baden-Württemberg auswirkt, der 
momentan wichtigsten Nutzholz-
Baumart. Methodisch geht das im 
Prinzip folgendermaßen vor sich: 
•• Im ersten Schritt werden auf der 
Basis eines europaweiten Beob-
achtungsnetzes die funktionalen 
Beziehungen ermittelt, unter wel-
chen klimatischen Bedingungen 
Fichten in Europa wachsen kön-
nen – und unter welchen eben 
nicht. Diese Funktionen werden 
dann mit den gegenwärtigen kli-
matischen Kennwerten in Baden-
Württemberg gefüttert. Heraus 

Klimawandel: Ja oder Nein? Hier 
scheinen sich die Geister grund-
legend zu scheiden. Auf den zwei-
ten Blick wird allerdings deutlich, 
dass es auch weitgehende Über-
einstimmungen gibt. So besteht 
schönste Einigkeit in der Einschät-
zung, dass Klima grundsätzlich 
dem Wandel unterliegt und dass 
dies in der Vergangenheit eher die 
Regel denn die Ausnahme war. Ge-
zankt wird dagegen vor allem über 
die Frage, ob und in welchem Um-
fang sich das Klima momentan än-
dert, welchen Verlauf das nehmen 
könnte und was denn letztendlich 
die Ursachen dafür sein könnten.

 
Abb. 1: Klima-Risiko-Karte für Fichte (Baden-Württemberg). Die linke Kar-
te enthält das ausschließlich aufgrund klimatischer Faktoren berechnete 
Anbaurisiko für die im Jahr 2010 geltenden klimatischen Verhältnisse, die 
rechte Karte die Verhältnisse unter den Bedingungen einer Klimaprojekti-
on für das Jahr 2050 (Farbgebung der Klimaeignung: grün - beste Vorausset-
zungen [Optimum]; rot/schwarz: ungeeignete Voraussetzungen [Arealrand]).
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kommt eine Karte, die darstellt, wo 
Fichtenanbau bereits unter heu-
tigen klimatischen Verhältnissen 
erheblichen Risiken ausgesetzt ist 
(Abb. 1, linke Karte).

•• Anschließend werden die Funk-
tionen auf ein in die Zukunft pro-
jiziertes Klimawandel-Szenario 
angewendet. Das an der FVA ver-
wendete Szenario unterstellt einen 

Temperaturanstieg um knapp +2°C 
bis zur Mitte des Jahrhunderts und 
einen geringfügigen Rückgang der 
Jahresniederschläge. Daraus er-
gibt sich eine Klima-Risiko-Karte 
der zukünftig erwarteten Verhält-
nisse (Abb. 1, rechte Karte).

•• Nun werden jedoch die Risiken 
des Fichtenanbaus nicht aus-
schließlich von klimatischen Grö-

ßen gesteuert, wie dies die Klima-
Risiko-Karten annehmen. Es gilt 
weitere standörtlich variierende 
Faktoren zu berücksichtigen, wie 
zum Beispiel das Wasserspeicher-
vermögen des Bodens. Durch die 
Einbeziehung solcher standörtli-
cher Faktoren entstehen im zwei-
ten Schritt aus der mit dem brei-
ten „Klima-Pinsel“ gezeichneten 

 
Abb. 2: Baumarten-Eignungskarte für Fichte (Landkreis Calw). Die Karte enthält die Eignungsbeurteilung auf 
der Basis der standörtlichen Verhältnisse in Verbindung mit einer auf das Jahr 2050 gerichtete Klimaprojektion. 
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Klima-Risiko-Karte schließlich die 
standörtlich differenzierten Baum-
arten-Eignungskarten (Abb. 2). 
Diese Baumarten-Eignungskarten 
liegen im Maßstab 1:50.000 für alle 
Landkreise vor (Baumarten: Fich-
te, Tanne, Buche, Traubeneiche). 
Sie können bei den unteren Forst-
behörden eingesehen werden oder 
lassen sich direkt aus dem Internet 
herunterladen (http://www.fva-bw.
de/fva/index1.html).
Tatsächlich liefern erst diese Baum- 

arten-Eignungskarten die für die 
waldbauliche Beurteilung erforderli-
che Abschätzung des Anbaurisikos. 
Die Klima-Risiko-Karten sind zwar 
die Vorstufe dazu, für die waldbau-
liche Beurteilung sind sie jedoch 
räumlich viel zu grob gestrickt. 

Zwar ist das gewählte Klima-
szenario ausgesprochen moderat. 
Trotzdem wird erkennbar, dass sich 
die Anbaurisiken für Fichte in den 
nächsten Jahrzehnten deutlich erhö-
hen dürften. Die Bilanz veranschau-
licht dies: Während sich derzeit noch 
etwa 24% der Waldfläche ohne Ein-
schränkung für Fichtenanbau eignet, 
dürfte dieser Anteil auf gerade noch 
4% zurückgehen. Umgekehrt dürf-
te der Anteil der für Fichtenanbau 
ungeeigneten Fläche von 32% auf 
59% ansteigen (Abb. 3). Länger-
fristig kann eigentlich nur noch für 
Standorte im höheren Bergland eine  
Eignung für sinnvollen Fichtenanbau 
erwartet werden.

Was tun?

Zuallererst gilt: Keine Hektik, Ruhe 
bewahren! Es ist nämlich kaum an-
zunehmen, dass landesweit auf gro-
ßer Fläche Fichtenbestände plötzlich 
und schlagartig ausfallen. Der Pro-
zess dürfte vielmehr „schleichend“ 
verlaufen. Dass das so ist, lässt sich 
ja bereits seit einiger Zeit in den wär-
meren, tiefer gelegenen Bereichen 
des Landes beobachten. Aus den 
kollinen Bereichen (Weinbauklima) 
und den tieferen submontanen La-
gen hat sich die hier früher durch-

aus weiter verbreitete Fichte infolge 
Trocknis, Borkenkäferbefall, Sturm 
etc. zwischenzeitlich weitestgehend 
verabschiedet.

Fichtenbestände, die (noch?) keine 
größeren Auflösungserscheinungen 
zeigen, werden daher im Grundsatz 
regulär weiter bewirtschaftet  - unab-
hängig davon, wo sie wachsen. Das 
gilt auch dann, wenn solche Bestände 
in Bereichen mit ungünstiger klimati-
scher Eignungsprognose liegen. 

Regulär bewirtschaften heißt, in 
der Jugend tunlichst früh und inten-
siv mit Durchforsten beginnen (Be-
standeshöhe rd. 15m). Das fördert 
Vitalität und Durchmesserwachstum. 
Die Fichten werden dadurch zum ei-
nen – hoffentlich – widerstandsfähi-
ger, zum anderen hätten die Stämme 
im Fall der Fälle (bei vorzeitigen Aus-
fällen) bereits stärkere Dimensionen 
erreicht und die wirtschaftlichen Ver-
luste hielten sich in engeren Gren-
zen. Zurückhaltende Durchforstun-
gen in jungen Fichtenbeständen sind 
auch im Zeichen des Klimawandels 
nicht richtig, sondern richtig falsch!

Falsch wäre es allerdings auch, in-
tensive Durchforstungen bis ins hö-
here Alter fortzusetzen oder gar zu 
versuchen, in der Jugend versäumte 
Durchforstungen in älteren Bestän-
den nachzuholen. Erreichen die Be-
stände Höhen von etwa 25m, gilt es 
zunehmend, auf die Durchforstungs-
bremse zu treten. Dafür sind zwei 
Gründe verantwortlich: Erstens lässt 
das Reaktionsvermögen der Fich-
ten deutlich nach, zweitens erhöhen 
starke Eingriffe in höhere Bestände 
erheblich das Sturmrisiko. Neue Er-
kenntnisse aus der Sturmschaden-
forschung zeigen nämlich eindeutig, 
dass – allen Gerüchten zum Trotz – 
eine nachträgliche Stabilisierung ho-
her (älterer) Fichtenbestände nicht 
mehr möglich ist.

Stehen Fichten-Bestände in Be-
reichen mit ungünstiger Klimapro-
jektion zur planmäßigen Verjüngung 
heran oder beginnen sie gar, sich 
vorzeitig aufzulösen, gilt es für die 
Verjüngung folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen:

 
Abb. 3: Bilanzierung der Baumarteneig-
nung von Fichte in Baden-Württemberg 
unter den gegenwärtigen klimatischen 
Verhältnissen (2010) im Vergleich zu 
einem für die Mitte des Jahrhunderts 
(2050) projizierten Klimaszenario.
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1. Grundsatz Mischbestände
Die Verteilung von Risiken auf 

verschiedene Baumarten stellt un-
bestritten eine der wirkungsvolls-
ten forstlichen Maßnahmen zur 
Risikovorsorge dar. Dem Mischbe-
standsprinzip kommt deshalb auch 
unter den Vorzeichen der Unsicher-
heiten des Klimawandels ein hoher 
Stellenwert zu. Dabei gilt: Je unsi-
cherer die Klimaprognose für eine 
Baumart ist, umso wichtiger ist die 
Mischung mit voraussichtlich kli-
mastabileren Baumarten. Die im Fol-
genden dargestellten Möglichkeiten 
beziehen sich daher ausnahmslos 
auf den Anbau in Mischbeständen. 
Das gilt nicht nur für die Fichte und 
mögliche Nadelbaum-Alternativen 
wie Tanne oder Douglasie – sondern 
selbstverständlich auch für Laubbäu-
me.

2. Trotz problematischem  
Klimarisiko weiter mit Fichte?

Wenn überhaupt, dann aber nur in 
Mischbeständen mit klimastabileren 
Baumarten und sinnvollerweise nur 
dort, wo die Projektionen für die Fich-
te nicht ganz schlecht sind. Also auf 
keinen Fall in tieferen Lagen (<300 m 
ü.NN) und auf Böden mit schlechter 
Wasser- und Luftversorgung (gerin-
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ge Niederschläge, sandige Böden, 
schwere Böden). 

Außerdem empfiehlt sich bei den 
Fichtenanteilen dringend, zur Min-
derung der zweifelsfrei erhöhten 
Klimarisiken mit in kurzen Produkti-
onszeiten erzielbaren schwächeren 
Zielsortimenten zu arbeiten (Brust-
höhendurchmesser von etwa 45cm). 
Das heißt, weitständige Begründung, 
gegebenenfalls energische Re-
duktion dichter Naturverjüngungen 
und früh einsetzende konsequente 
Durchforstung. 

3. Oder vielleicht doch lieber zu einer 
klimastabileren Baumart wechseln?
•• Laubbäume: Buche geht eigentlich 
auf fast allen Standorten als kli-
mastabilere Alternative zur Fichte. 
Weil aber Buche keine Freiflächen 
mag, sollte sie bereits unter dem 
aufgelichteten Schirm des Fichten-
bestandes vorangebaut werden.

•• Muss auf Freiflächen angebaut 
werden, empfiehlt sich dagegen 
eher Bergahorn. Esche wäre bis 
vor kurzem noch eine Alternative 
gewesen. Ist aber beim gegen-
wärtigen Stand des Eschentrieb-
sterbens momentan überhaupt kei-
ne Option. 

•• Weiß-Tanne: Der heimischen Tan-
ne kann zwar grundsätzlich eine 
etwas höhere Wärmetoleranz als 
der Fichte beigemessen werden. 
Wunder sind von ihr allerdings 
auch nicht zu erwarten: Für war-
me Tieflagen (<300m) taugt Tanne 
so wenig wie Fichte! Dagegen ist 
ein verstärkter Tannen-Anbau in 
Mischbeständen der mittleren und 
höheren Lagen des natürlichen 
Tannengebiets (Schwarzwald, 
Schwäbisch-Fränkischer-Wald, 
Südwestalb, Alpenvorland) be-
stimmt ein guter Beitrag zur Stabili-
sierung klimalabiler Fichtenwälder. 

•• Allerdings muss auch die Tanne 
im Schirmschutz vorangebaut wer-
den. Außerdem geht ohne ange-
passte Schalenwildbestände mit 
Tanne gar nichts. 

•• Douglasie: Die Leistungsträgerin 
mit Migrationshintergrund weist 

von allen leistungsfähigen Nadel-
baumarten die größte Toleranz 
gegenüber Wärme und Trocken-
heit auf. Sie ist im Prinzip auf allen 
Standorten (auch für tiefer gelege-
ne wärmere Lagen beispielswei-
se im Weinbauklima) in Misch-
beständen eine hervorragende 
Alternative zur Fichte. Tatsächlich 
ist Douglasie außerhalb des na-
türlichen Tannengebiets die ein-
zige ernstzunehmende leistungs-
fähige Nadelbaum-Alternative für 
klimalabile Fichte. Grundsätzlich 
ungeeignet sind eigentlich nur 
schwere luftarme Böden, ver-
nässende Standorte oder Böden 
mit freiem Kalk im Oberboden. 
Gerne unterschätzt wird, dass 
sich Douglasien in der Verjün-
gungsphase als rechte Mimo-
sen geben. Frisches, hochwerti-
ges Pflanzmaterial ist absolutes 
Muss. Dass sich die Pflanztech-
nik den Pflanzen anzupassen 
hat - und nicht etwa umgekehrt 
– sollte sich eigentlich mittlerwei-
le auch herumgesprochen haben.  
Am besten erfolgt die Pflanzung im 
Seitenschutz eines Bestandesran-
des. Größere Freiflächen können 
schwierig werden. Auch Anbau un-
ter Schirm ist nicht wirklich optimal. 
Für letzteren gilt: Sobald die Dou-
glasien angewachsen sind, sollte 
der Schirm über den Bereichen 
mit Douglasie zügig verschwinden. 
Sonst leidet die Wurzelentwicklung. 
Gerade für Douglasie gilt in beson-
derem Maße: früh und konsequent 
ran an die Durchforstung. Wer 
Wertholz produzieren will, sollte 
nicht vergessen, rechtzeitig die Äs-
tungssäge zur Hand zu nehmen. 
Eine wirtschaftlich durchaus in-
teressante Möglichkeit kann auf 
Teilflächen, auf denen dauerhaft 
Douglasien-Anteile angestrebt 
werden, die lockere Überstellung 
beispielsweise einer Fichten-
Pflanzung oder Naturverjüngung 
mit einigen wenigen (aber teuren) 
Douglasien sein. Der (deutlich bil-
ligere) Fichten-Grundbestand kann 
dann in der Durchforstungsphase 

aus diesen Bereichen als lukra-
tive Zeitmischung zugunsten der 
Douglasien entnommen werden.  
Aber Achtung: Sofern aus prin-
zipiellen Erwägungen von einem 
verstärkten Anbau gebietsfremder 
Baumarten Abstand genommen 
werden soll, wie beispielsweise in 
FSC-zertifizierten Betrieben, ist da-
rauf zu achten, dass keine Bestän-
de mit führender Douglasie mehr 
neu begründet werden. Douglasie 
wird hier ausschließlich als Beimi-
schungsbaumart eingebracht. Um 
die Anteile der Mischbaumarten 
nicht zu gefährden gilt es dabei 
unbedingt, die Mischbaumarten in 
den Beständen von Anfang an in 
ausreichendem Umfang von der 
Konkurrenz der wuchsüberlegenen 
Douglasie frei zu halten.

Prof. Dr. Ulrich Kohnle 
FVA, Abt. Waldwachstum 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 51 
ulrich.kohnle@forst.bwl.de
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Die Ausgangslage

Grundsätzlich finden Anpassungs-
maßnahmen an erwartbare, künftige 
Klimaänderungen bisher allenfalls in 
begrenztem Umfang statt (IPCC 2012). 
Dies, obwohl sich die Kenntnislage in 
den letzten Jahren verbessert hat und 
über die Tatsache, dass ein Klima-
wandel stattfindet, kaum noch Dissens 
besteht. Mit der Herausgabe des ers-
ten Klima-Monitoringberichts der Bun-
desregierung ist dies mittlerweile auch 
seitens der Bundesregierung als Fakt 
beschrieben (UBA, 2015). Im Hinblick 
auf die offensichtliche Unausgewogen-
heit von Wissen und Tun rücken immer 
mehr so genannte Umsetzungshemm-
nisse in den Blickpunkt (IPCC, 2012). 
Eine, durch eigene Recherchen erwei-
terte, Zusammenstellung von Umset-
zungshemmnissen des IPCC (ebd.) 
zeigt die Vielzahl und Bedeutung dieser 
Hemmnisse. 

Es lassen sich zunächst fünf Grup-
pen von Hemmnissen definieren, die 
einen Einstieg in Adaptionsmaßnah-
men aktuell behindern:
•• Wirtschaftlich begründete Hemm-
nisse

•• Umwelthemmnisse
•• Informationshemmnisse 
•• Einstellungs- und Verhaltensbarrie-
ren (psychosoziale Komponente)

•• Politische Hemmnisse 
Aus einem Set von derzeit 22 iden-

tifizierten, relevanten Hemmnissen, die 
in praktisch allen Diskussionen zum 
Themenkomplex Risikomanagement 
in unterschiedlicher „Verpackung“ auf-
scheinen, sollen nachfolgend aus jeder 
Gruppe ein oder zwei Beispiele für sol-
che Hinderungsgründe kurz skizziert 
werden.

Im ökonomischen Kontext ist oft fest-
stellbar, dass Einsparungen häufig nur 

Nein, wir Förster sind nicht allein, 
wenn auch der Weltklimarat (In-
tergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) feststellt, dass „wir 
viel wissen, aber wenig tun!“ Wir 
sind aber auch alles andere als aus-
genommen. Als Branche, die norma-
lerweise auf ihre Fähigkeit stolz ist, 
besonders vorausschauend zu sein, 
eigentlich verwunderlich.

Risikomanagement als Schlüsselkompetenz zur 
Zukunftssicherung für Wälder und Forstbetriebe

von Christoph Hartebrodt und Yvonne Chtioui

sehr langfristig und in kleinen „Raten“ 
eintreten, Anpassungsmaßnahmen an-
fänglich aber nicht selten mit relevan-
ten Investitionskosten verbunden sind. 
Viele Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger fokussieren sich, 
bewusst oder unbewusst, auf kurzfris-
tige ökonomische Ziele. 

Aus der Umweltperspektive heraus 
betrachtet kann, gerade in naturnah be-
wirtschafteten Systemen, eine Situation 
eintreten, dass deren Entwicklung von 
den vergangenen und aktuellen klima-
tischen Rahmenbedingungen bestimmt 
wird. Aufgrund der Langfristigkeit der 
Produktion können die darauf aufbau-
enden aktuellen Konkurrenzverhältnis-
se der Baumarten jedoch dazu führen, 
dass sich ohne menschliche Einfluss-
nahme Baumartenmischungen ausdif-
ferenzieren, die nicht zu den projizier-
ten Klimaeigenschaften zum Zeitpunkt 
der Nutzbarkeit passen, beispielsweise 
wenn weitgehend reine Fichten-Natur-
verjüngungen in Gebieten entstehen, 
in denen langfristig keine Eignung für 
Fichte mehr gegeben ist. Ein partielles 
und temporäres Arbeiten „gegen die 
Natur“ scheint zunächst dem gesunden 
Menschenverstand zu widersprechen 
und ist nach mehreren Jahrzehnten 
erfolgreich praktizierter biologischer 
Automation sicherlich auch ungewohnt. 

Die Versorgung mit Information ist 
differenziert zu betrachten. Wie bei al-
len Fragestellungen, die sich auf die 
Zukunft beziehen, bleiben Restunsi-
cherheiten. Viele Zusammenhänge 
sind mittlerweile jedoch aufgearbeitet 
und weisen teilweise eine weit höhere 
Sicherheit auf, als dies bei vielen Ent-
scheidungen des täglichen Lebens der 
Fall ist. Wer weiß schon bei der Aus-
wahl einer weiterführenden Schule, 
welche Lehrpläne, Lehrkräfte und wel-
che Klassengemeinschaft dem eigenen 



FVA-einblick 3/201518

Nachwuchs im Laufe der Folgejahre 
begegnen werden. Insofern kann dem 
eingangs bereits dargestellten State-
ment des IPCC (Wir wissen viel, tun 
aber wenig) prinzipiell gefolgt werden. 

Allerdings ist festzuhalten, dass die 
Informationen vielfach noch gut in der 
Welt der Wissenschaft versteckt sind, 
oder aber anderweitig nicht in leicht 
zugänglicher und umsetzbarer Form 
angeboten werden. Insofern ist die 
mangelhafte Nutzung von existentem 
Wissen sowohl den Anbietenden als 
auch den (potenziellen) Nutzenden zu-
zuschreiben. 

Im Laufe der nunmehr über 15-jäh-
rigen Befassung mit Fragen von Ri-
siko- und Krisenmanagement wurde 
aber immer klarer, dass psychosozi-
ale Faktoren eine - möglicherweise 
prägende - Rolle spielen könnten. Kli-
mawandel ist für den Menschen als 
solcher nicht wahrnehmbar, sondern 
kann nur anhand von Zahlenreihen 
unstrittig nachgewiesen werden. Wo 
eine solche direkte Wahrnehmung 
fehlt, baut sich verständlicherweise 
kein unmittelbarer Handlungsimpuls 
auf, wie das beispielsweise beim 
Griff auf eine heiße Herdplatte au-
tomatisiert geschieht. Solch schlei-
chende Veränderungen führen dazu, 
dass der bereits negativ veränderte 
Zustand als „neue Normalität“ (engl. 
Fachbegriff: creeping normalcy) auf-
gefasst wird. 

Aus der politischen Theorie ist 
auch bekannt, dass erfolgreiche Vor-
beugungsmaßnahmen weitaus weni-

ger öffentliche Wahrnehmung gene-
rieren, als aktives, nachsorgendes 
Krisenmanagement. Es muss auch 
benannt werden, dass es Zielkonflik-
te gibt, die im Regelfall aber über-
brückbar sind. Eine Fokussierung 
auf standortheimische Baumarten ist 
beispielsweise aus Naturschutzas-
pekten nachvollziehbar, lässt jedoch 
Chancen einer Risiko-minderung 
über Diversifizierung unter Einbezie-
hung von Gastbaumarten, ungenutzt. 

Zusammenfassend kann man fol-
gern, dass man in Anbetracht dieser 
Vielzahl von „guten Gründen nichts 
zu tun“ zunächst nicht davon ausge-
hen kann, dass ein proaktiver Um-
gang mit Risiken und Veränderung 
von selbst eintritt. Hierzu braucht 
es eine bewusste Entscheidung und 
überdies Strukturen und Prozesse, 
die diese aktive Entscheidung am 
Leben erhalten. Diese Rolle kann 
ein konzeptionelles Risikomanage-
ment erfüllen. Risikomanagement 
wird vom Weltklimarat daher als eine 
entscheidende Methode für die Um-
setzung der notwendigen Adaptions-
prozesse eingestuft. 

Risikomanagement –  
Was heißt das?

Professionelles Risikomanagement 
heißt zunächst einmal, den Risikoma-
nagementkreislauf, der sich aus folgen-
den Komponenten zusammen setzt, 
komplett zu durchlaufen:

•• INTERVENTION (Phase I): Unmit-
telbares Agieren nach einer Störung, 
Gefahrenbeseitigung

•• INSTANDSETZUNG (Phase II): Be-
seitigung der direkten Schäden und 
Herstellen der künftigen Funktionsfä-
higkeit

•• PRÄVENTION (Phase III): Herstellen 
von Strukturen und Prozessen, die 
das Eintreten einer vergleichbaren 
oder anderen Störung unwahrschein-
licher machen

•• VORBEREITUNG (Phase IV): Vor-
abplanung, Training etc. für künftige 
Interventionsphasen, da Störungen 
nie vollständig ausgeschlossen wer-
den können.
Schlussendlich bedeutet dies eine 

permanente Befassung mit den The-
men Risiko und Störungen im Betriebs-
ablauf.

Bisher ist unser Agieren jedoch ver-
gleichsweise stark auf die Phasen I 
und II konzentriert und wird dann von 
einem bangen Warten und Hoffen da-
rauf abgelöst, dass die Phase I nicht 
oder erst wieder möglichst weit in der 
Zukunft eintritt. Damit bleiben aber we-
sentliche Potenziale zur Risikogestal-
tung ungenutzt, da keine (pro)aktiven 
Maßnahmen der Risikohandhabung 
ergriffen werden. Man bleibt quasi auf 
der Frustrationsseite des Kreislaufs, in 
der wenig Platz für Gestaltung besteht, 
da hier häufig Sachzwänge dominieren 
(Abb.1). 

Hier wird häufig der Einwand vor-
getragen, dass über standortgerechte 
Baumartenwahl, Bestandespflege und 
Durchforstung doch schon ausreichend 
Vorsorge betrieben wird. Es ist zwei-
felsfrei richtig, dass diese waldbauli-
chen Aktivitäten nach wie vor zielfüh-
rend und wichtig sind. Es ist hinsichtlich 
dieser waldbaulichen Aspekte aber 
anzumerken, dass hier von Betrieb 
zu Betrieb immer noch beträchtliche 
Unterschiede bestehen und vielfach 
selbst bei diesen waldbaulichen Maß-
nahmen erheblicher Nachholbedarf 
gegeben sein kann. Aber selbst wenn 
waldbaulich alles „im Reinen ist“, bleibt 
festzuhalten, dass betriebliches Risiko-
management wesentlich über die wald-
baulichen Aktivitäten hinausgeht. 

 
Abb. 1: Risikomanagement-Zyklus
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Abb. 2: Deckblatt Risikomanagementkonzept und Zielblätter

Das Spektrum ist breit. Es beginnt 
beim Krisentraining für das Personal, 
um Abläufe zu optimieren und Stress 
in der Situation abzubauen. Konzep-
te, wie motormanuelle Aufarbeitung 
nach Sturmereignissen idealerweise 
vollständig vermieden wird, mindern 
das Unfallrisiko besonders markant. 
Die Planung von sinnvollen Ausweich-
arbeiten stellt gleichzeitig sicher, dass 
die Mitarbeitenden ausgelastet sind 
und im besten Falle keine Mehrkosten 
anfallen. Finanzielle Rücklagen beu-
gen Liquiditätsengpässen bei einem 
temporären Rückgang von Holzpreisen 
vor und verhindern, dass in ungünsti-
ger Holzmarktlage der Einschlag sogar 
noch gesteigert werden muss. Aber 
auch Fragen der vorausschauenden 
Veränderung der Zusammensetzung 
und Struktur der Bestockung sollten 
proaktiv diskutiert werden. Die Unter-
schiedlichkeit dieser vier Beispiele lässt 
ahnen, dass sich die Liste sinnvoller 
Aktivitäten mühelos verlängern lässt. 

Risikomanagement  
als Zusatzaufgabe?

Im Hinblick auf die Aufgabenfülle bei 
äußerst angespannten Personalres-
sourcen ist die Frage nach der Leistbar-
keit sehr berechtigt. Die Integration des 
Risikomanagements sowie die Risiko-
bewertung sind zwei Aspekte, die eine 
wesentliche Rolle spielen und dazu 
beitragen können, dass Risikomanage-
ment „unter dem Strich“ und auf lange 
Sicht mehr Zeit spart als kostet.

Hinsichtlich der Integration kann ge-
sagt werden, dass es mehr und mehr 
zum Konsens wird, dass Risikoma-
nagement in die Regelprozesse inte-
griert werden muss, wenn eine realis-
tische Chance für eine zielgerichtete 
Umsetzung bestehen soll. Genauso 
wie Störungen normaler Bestandteil 
des betrieblichen Geschehens sind, 
sollte das Thema Risiko die Planung 
und Durchführung der regulären Be-
triebsarbeiten begleiten. Wo immer 
eine Arbeitsplanung aufgestellt wird, 
wird eine Auswahl von Maßnahmen 
getroffen, die prioritär sind, während 

andere, durchaus wünschenswerte Ak-
tivitäten aus Kapazitätsgründen zurück-
gestellt werden müssen. Eher langfristi-
ge Maßnahmen der Risikohandhabung 
treten hier zweifelsfrei in Konkurrenz 
zu tagesaktuellen Herausforderungen. 
Mit der Langfristigkeit der forstlichen 
Produktion geht aber oft einher, dass 
Risikominderung nur mit einem langen 
zeitlichen Vorlauf gelingen kann. Wenn 
ausschließlich der Dringlichkeit gefolgt 
wird, dann steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass dezidiert risikogestaltende 
Maßnahmen ein Zufallsprodukt blei-
ben.

Mit Blick auf die Abwägungsnotwen-
digkeit zwischen Tagesaktualität und 
Vorsorge muss an dieser Stelle über 
die Risikobewertung gesprochen wer-
den. Sie nimmt im Risikomanagement 
eine zentrale Rolle ein, da nur eine 
sachgerechte Bewertung die Fokus-
sierung auf die wesentlichen Risiken 
sicherstellt. Risikomanagement bedeu-
tet nämlich explizit nicht, sich um alles 

zu kümmern, was die Erreichung der 
betrieblichen Ziele gefährdet. Vielmehr 
gilt gerade das Gegenteil. Je weniger 
Maßnahmen der Risikohandhabung 
ausgewählt werden, desto höher die 
Chance, dass diese zusammen mit 
dem Tagesgeschäft umgesetzt werden 
können. 

Für die Bewertung der Risiken ste-
hen grundsätzlich verschiedene Ver-
fahren zur Auswahl. Dabei bestimmen 
das Ziel, aber auch die Verfügbarkeit 
von Informationen darüber, welches 
der Verfahren zu einer sachlich zutref-
fenden, in sich konsistenten, nachvoll-
ziehbaren und damit auch kommuni-
zierbaren Bewertung führt.

Verfahren der Risikobewertung:
•• Intuitiv-holistische Risikobewertung
•• Qualitativ-holistische Risikobewer-
tung (einfache Risikomatrix)

•• Kriterienbasierte Risikobewertung
•• EVA-Methode (Qualitativ system-
analytische Bewertung von Einflüs-
sen, Veränderungen, Auswirkungen)
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•• Quantitative Systemanalyse (Risiko-
bewertung und Entscheidungsunter-
stützung durch statistisch / mathema-
tische Verfahren)
Allen Verfahren ist gemeinsam, 

dass deren Anwendung ein gewis-
ses Maß an Einarbeitung und Übung 
erfordert. Da sachgerechte Risiko-
bewertung bisher kein wesentlicher 
Bestandteil der forstlichen Ausbil-
dungsgänge war und ist, wird Risiko-
bewertung in der Forstpraxis bisher 
im besten Fall intuitiv, oft aber gar 
nicht vorgenommen. Intuitive Risi-
kobewertung führt aufgrund des Er-
fahrungswissens teilweise durchaus 
zu tauglichen Ergebnissen, es sind 
aber ebenso viele Fälle dokumen-
tiert, in denen fehlende Information 
oder nichtrationale Einflussgrößen 
zu deutlichen Fehleinschätzungen 
oder sogar intentionsgeleiteter Fehl-
bewertung geführt haben. Insofern 
besteht hier erheblicher Qualifizie-
rungs- bzw. Beratungsbedarf.

Die Angebote des  
KoNeKKTiW Projektes

Im Rahmen des Kooperations-
projektes Kompetenz–Netzwerk Kli-
mawandel, Krisenmanagement und 
Transformation in Waldökosystemen 
werden neben vielen anderen An-
geboten (Vorträgen, Schulungen, 
Workshops, Online Ratgeber forstli-
ches Krisenmanagement) auch An-
gebote zum Thema Risikobewertung 
und Risikomanagement gemacht. 
Hier kann auf Anfrage jederzeit eine 
Schulungsveranstaltung organisiert 
werden. Dank der Finanzierung 
durch den Waldklimafonds geht das 
Angebot im Bereich Risikomanage-
ment über die reine Wissensvermitt-
lung hinaus. Ab einer Betriebsgröße 
von ca. 100 ha besteht die Möglich-
keit, dass Betriebe bei der Einfüh-
rung eines DIN-konformen (IEC/ISO, 
2009) Risikomanagement-Konzeptes 
unterstützt werden (Abb.2).

Hiermit soll ein Impuls dahinge-
hend gesetzt werden, dass das Ri-
sikobewusstsein in der Forstbranche 
geschärft und Risikomanagement 
zum Standard-Baustein im Reigen 
der forstlichen Planungs- und Be-
triebssteuerungsinstrumente wird. 

Dr. Christoph Hartebrodt 
FVA, Abt. Forstökonomie 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 62 
christoph.hartebrodt@forst.bwl.de
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Abb. 3: Spinnennetzdiagramm im Wald
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Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren im Sinne dieser Schulungen 
waren benannte Expertinnen und 
Experten aus den Betrieben der 
Forst- und Holzwirtschaft sowie 
aus forst- und holzwissenschaftli-
chen Bildungseinrichtungen, die in 
ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich 
eine wesentliche Mittlerfunktion 
besitzen und in ihrem Umfeld nach-
folgend das Wissen zur RVR durch 
weitere selbstorganisierte Schu-
lungsveranstaltungen verbreiten 
werden.

Im Vorfeld erarbeiteten die Mitar-
beitenden der Abteilung Waldnut-
zung umfangreiche Schulungsunter-
lagen, die auch bei den nachfolgend 

Ein Schulungsteam der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg absolvierte 
seit Mitte Juni im Auftrag des DFWR 
und DHWR und in Kooperation mit 
Betrieben aus der Forst- und Holz-
branche deutschlandweit insgesamt 
zehn Schulungen zur Rahmenver-
einbarung für den Rohholzhandel 
(RVR) für Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren (Abb. 1). Gefördert 
wurde das Projekt durch das Bun-
desministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft.

RVR-Schulungen erfolgreich abgeschlossen 
von Järmo Stablo, Jörg Staudenmaier und Udo Hans Sauer

in Eigenregie der Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren organisierten 
Schulungen zur Anwendung kamen 
und kommen.

Die verschiedenen Elemente der 
Schulung, die sich in einen theore-
tischen Teil im Lehrsaal (Vormittag) 
und einen praktischen Teil am Sor-
tierplatz (Nachmittag) gliederten, 
stellten eine organisatorische Her-
ausforderung dar, die dank der her-
vorragenden Unterstützung durch 
die jeweiligen kooperierenden Be-
triebe in den Bundesländern bewäl-
tigt werden konnten. 

So fand das Schulungsteam der 
FVA beispielsweise zu jedem Termin 
einen gut präparierten Sortierplatz 

 
Abb. 1: Die Schulungsorte 

Nr. Schulungsort
Kooperations-
einrichtung

1
Schwäbische Bauern-
schule, Bald Waldsee

ForstBW

2
Pollmeier Massivholz
GmbH & Co.KG,
Creuzburg

Pollmeier Massivholz 
GmbH & Co.KG, 
Thüringenforst

3
Niedersächsisches Forstliches 
Ausbildungszentrum, Seesen-
Münchehof

Niedersächsische 
Landesforsten

4
Lehranstalt für Forstwirtschaft 
Bad Segeberg

Schleswig-Holsteinische 
Landesforsten, 
Landwirtschafts-
kammer Schleswig-
Holstein

5
Hochschule für Nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde 
(HNEE)

HNEE, Landesbetrieb 
Forst Brandenburg

6
Forstliches Bildungs-
zentrum Karlsruhe

ForstBW

7
Van Roje Sägewerk und 
Holzhandlung, Oberhonnefeld-
Gierend

Van Roje, 
Landesforsten
Rheinland-Pfalz

8
Lehrinstitut für Holzwirtschaft 
und Kunststofftechnik (LHK), 
Rosenheim

LHK, Bayerische 
Staatsforsten

9
Jugendwaldheim Obereimer, 
Arnsberg

Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW

10
Umweltwissenschaftliche 
Fakultät der TU Dresden, 
Tharandt

Staatsbetrieb 
Sachsenforst, TU 
Dresden

4

1

2

3

5 

6

7

9
10

8

 
Kartengrundlage: NordNordWest 
[GFDL(www.gnu.org/copyleft/fdl.html)]  
commons.wikimedia.org/wiki/File:Germany_location_map.svg



FVA-einblick 3/201522

mit den notwendigen Baumarten 
Fichte, Kiefer, Eiche und Buche vor 
(Abb. 2).

In der Summe wurden in den 
Schulungen 320 Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren mit Hintergrün-
den und Inhalten der RVR vertraut 
gemacht und erprobten in der Pra-
xis die Qualitätssortierung von 
Stammholz nach dem neuen Regel-
werk. Im Lehrsaal wie auf dem Sor-
tierplatz zeigten die Teilnehmenden 
ein hohes Engagement und trotzten 
auch teils widrigen Witterungsver-
hältnissen (Abb. 3).

Im Bereich der Vermessung waren 
Hintergründe und Anwendungswei-
se des  Sektionsraummaßverfah-
rens für Industrie- und Energieholz 
ebenfalls Gegenstand der Schulun-
gen. Während des Entstehungspro-

zesses der RVR zeigte sich diesbe-
züglich, dass das Verfahren häufig 
Verwendung findet, dabei aber sehr 
unterschiedlich ausgeführt wird, 
und somit ungenaue Sektionsraum-
maße resultieren.

Deutlich wurde während der 
Schulungen, dass die Praxis auf 
eine gedruckte Version der RVR 
und der Merkblätter für die Qua-
litätssortierung von Stammholz 
wartete. Als kommissarische Ge-
schäftsstelle für den Ständigen 
Ausschuss (StA) zur RVR trat die 
FVA in diesem Kontext mit dem 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft und dem aid-
infodienst in Kontakt. Der Druck-
legung der RVR wurde auch von 
dieser Seite eine so hohe Relevanz 
zugemessen, dass ein professio-
neller Druck im Oktober 2015 über 
den aid-infodienst erfolgte. Die ge-
samte RVR sowie die Merkblätter 
können nun über www.aid-medien-
shop.de bezogen werden.

Die RVR bei ForstBW

Eine ForstBW-interne Schulung 
für Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren fand am 24. Juli 2015 
in enger Abstimmung zwischen 
der FVA und dem Fachbereich 
Holzvermarktung im FBZ Karlsru-
he statt (Abb. 4). Hier wurden die 
Hauptstützpunkte darauf vorberei-
tet, die Informationen zur RVR in 
einheitlicher und systematischer 
Form im Landesbetrieb auf die Flä-
che zu bringen. Die Folgeschulun-
gen für die Revierleiterinnen und 
Revierleiter wurden anschließend 
im September und Oktober 2015 
durchgeführt. Die Schulung der 
Forstwirtinnen und Forstwirte er-
folgt 2016.

ForstBW hat für das Laubholz die 
RVR zum 1. Oktober 2015 einge-
führt, für Nadelholz erfolgt die Ein-
führung zum 1. Januar 2016. Da-
bei wird die RVR nahezu komplett 
übernommen, lediglich im Bereich 
der Risse beim Laubholz erfolgt 

 
Abb. 3: Knöcheltiefer Matsch ver-
schmälerte den Schulungserfolg nicht.

 
Abb. 2: Sortierplatz Bad Waldsee

 
Abb. 4: Teilnehmende der ForstBW-Schulung im Juli
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eine Spezifizierung hinsichtlich de-
ren Sortierrelevanz (Abb. 5).

Fazit und Ausblick

Die RVR stellt einen Meilenstein für 
den Rohholzhandel in Deutschland 
dar, denn erstmalig haben  Vertrete-
rinnen und Vertreter der Forst- und 
der Holzseite gemeinsam ein Regel-
werk zur Vermessung und Sortierung 
von Rohholz geschaffen. Die ange-
botenen Schulungen für Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren trafen 
dementsprechend auf reges Interes-
se aus der Gesamtbranche. Auf Ba-
sis der dort vermittelten Grundlagen 
sind zahlreiche Nachfolgeschulun-
gen durch die Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren geplant oder bereits 
gestartet. Hier ist es erfreulich, dass 
auf Seiten der rohholzverwendenden 
Betriebe im Herbst mehrere sehr gut 
nachgefragte Schulungen wie bei-

 
Abb. 5: Nicht sortierrelevanter (links) und sortierrelevanter Sternriss (rechts)

spielsweise bei der Firma Finkbeiner 
Triberg (Nadelholz) sowie im Säge-
werk Karl Nied in Bad Mergentheim 
(Laubholz) stattfanden.

Die Aussichten, dass die RVR in 
den kommenden Jahren die Basis für 
den Rohholzhandel sein wird, sind 
daher günstig.

Weitere Informationen zum The-
ma RVR erhalten Sie unter www.rvr-
deutschland.de.

Järmo Stablo 
FVA, Abt. Waldnutzung 
Tel.: (07 61) 40 18 - 271 
jaermo.stablo@forst.bwl.de 

FVA-Nachrichten
FVA beim Freiburger  
Wissenschaftsmarkt

Zum zweiten Mal hat die FVA Mitte 
Juli am Freiburger Wissenschaftsmarkt 
teilgenommen. Am viel besuchten FVA-
Stand konnten Kinder und Erwachse-
ne den Wald spielerisch erleben und 
einiges über die Wildtiere in baden-
württembergischen Wäldern lernen. 
An einer Magnettafel konnten sie ihre 
Vorstellung von einem „Idealwald“ zu-
sammenstellen und anschließend ein 
Foto davon mit nach Hause nehmen. 
Bei einem Durchforstungsspiel ging 
es um die Frage: Ernten oder lieber 
stehen lassen? Bei einem Wildtierquiz 
konnten Jung und Älter nebenbei viel 
Interessantes über die Wildkatze am 
Kaiserstuhl, den streunenden Luchs 
Friedl und den bei Lahr überfahrenen 
Wolf erfahren. Von welchem Tier die 
Trittsiegel stammten, die man in den 
Sand stempeln konnte, war hingegen 
für die Teilnehmenden nicht einfach zu 

 
Steffen Haas auf dem Freiburger  
Wissenschaftsmarkt           Foto: FVA

erraten: Trittsiegel vom Wolf, Auerhuhn 
und Rothirsch sind schließlich nicht 
alltäglich. Sehr beliebt war auch die 
Riechstation, denn dort erfuhr man un-
ter anderem, dass Wildschweine nach 
Maggi riechen.

Eberhard Aldinger  
im Ruhestand

Mehr als 25 Jahre war Dr. Eberhard 
Aldinger an der FVA beschäftigt, Ende 
September 2015 ging er nun in den ver-
dienten Ruhestand. 1989 fing Aldinger 
an der FVA als wissenschaftlicher Mitar-
beiter an, 1993 übernahm er die Leitung 
der damaligen Abteilung Botanik und 
Standortskunde, der heutigen Abteilung 
Waldnaturschutz. Seit 2007 war er auch 
stellvertretender Direktor der FVA. Sei-
ne Leistungen wurden zuletzt anlässlich 
seines 65. Geburtstags im FVA-einblick 
2/2014 gewürdigt. Die FVA-einblick-Re-
daktion wünscht Eberhard Aldinger alles 
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Gute und viel Freude bei den Aktivitäten, 
die wegen der dienstlichen Verpflichtun-
gen zur kurz gekommen sind.     

FVA organisiert  
Auerhuhn-Tag mit

Ende September war die FVA als 
aktive Mitorganisatorin beim Auer-
huhn-Tag in Todtnauberg mit dabei. 
Zahlreiche Angebote für Herz, Ma-
gen und Geist machten es den Na-
turbegeisterten leicht, sich mit dem 
Schwarzwaldvogel zu identifizieren. 
Ein ganzes Wochenende lang konn-
ten Interessierte unter anderem unter 
fachkundiger Leitung aktiv mithelfen, 
ein Waldstück bei Todtnauberg zu 
pflegen und attraktiv für das Auer-
huhn zu gestalten. Mehrere Exkursi-
onen, ob zu Fuß oder mit dem Moun-
tainbike, standen den Besuchenden 
zur Auswahl: Unter der Führung von 
erfahrenen Expertinnen und Exper-
ten erkundete man so das Todtnauer 
(Auerhuhn-)Umland. Spielerisch, in-
teraktiv und sachlich boten Parcours-
stände umfassende Information über 
die Handlungsfelder des Aktionsplans 
Auerhuhn –  Habitatgestaltung, Jagd, 
Infrastruktur, Tourismus und Wissen-
schaft. Kulturelle und kulinarische 

 
Am Computertomographen (von rechts): Kordula Kovac, Franka Brüchert, Klaus 
Plaueln, Sybille Werner, Rudi Suchant und Ulrich Schraml     Foto: Thomas Weidner

 
Auehuhntag in Todtnauberg  
                     Foto: Annette Kohnen

Angebote rundeten das umfassende 
Angebot angenehm ab.

Wildtierökologie wieder in 
der Abteilung Wald  
und Gesellschaft

Die zunehmende Bedeutung des 
Waldnaturschutzes hat in der gleich-
namigen Abteilung der FVA zu einer 
starken Expansion geführt: viele Ar-
beitsbereiche, viele Projekte, viele Be-
schäftigte. Diesbezüglich sind große 
Ungleichgewichte zwischen den Abtei-
lungen entstanden. Gleichzeitig war die 
Abteilung Wald und Gesellschaft (WG) 
nach der Neubesetzung der Leitung in 
der Aufbauphase: Es wurden nicht nur 
neue Projekte begonnen und neue Be-
schäftigte eingestellt; auch die Arbeits-
bereiche wurden neu definiert. Im Zuge 
dessen wurde der Arbeitsbereich Wild-
tierökologie, der bisher der Abteilung 
Waldnaturschutz (WNS) angehörte, in 
die Abteilung WG eingegliedert. Räum-
lich war die Wildtierökologie schon mit 
der „neuen“ Abteilung  unter einem 
Dach. Auch war sie bereits vor der 
Gründung der Abteilung WNS ein Teil 
der Abteilung WG. Schließlich gibt es 
mehrere Berührungspunkte mit den an-
deren Arbeitsbereichen der Abteilung 
WG. Mit dieser Maßnahme ist auch die 
Abteilung WNS wieder überschaubar 
geworden.   

MdB Kordula Kovac  
zu Besuch    

Auf ihrem Besuch an der FVA am 23. 
Oktober informierte sich Kordula Kovac 
über die Forschungsschwerpunkte der 
FVA. Insbesondere interessierte sie 
sich für das neue Jagd- und Wildtier-
managementgesetz, für Wolf, Luchs, 
Auerhuhn und Windkraft, für das Ge-
samtkonzeption Waldnaturschutz 
Forst BW sowie für die bundes- und 
europaweite Forschung der FVA. Bei 
der Vorstellung des Computertomo-
graphen durch Franka Brüchert wollte 
sie schließlich selbst Hand anlegen. 
(Red.)


